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Liebe Tragweinerinnen und Tragweiner!

Die Gemeindevertretung und 
die Bediensteten der Marktgemeinde Tragwein 

danken für die gute Zusammenarbeit 
im zu Ende gehenden Jahr und wünschen 

ein gesegnetes Weihnachtsfest,
sowie viel Glück, Erfolg und 

Gesundheit im Jahr 2012!

Im Namen der Bediensteten:

Amtsleiter Franz Stöllnberger

Mitten in der dunklen Zeit,
die mit Not und Angst beladen,
gibt ein Stern uns sein Geleit,
voller Licht und voller Gnaden.

Dieser Stern ist ausersehn,
über unsere Welt zu wachen,
dass wir Menschen uns verstehen,
wieder miteinander lachen.

Durch sein Licht lässt er uns hoffen,
auf ein wenig Menschlichkeit,
sich zu ändern, steht jedem offen,
ist er nur dazu bereit. 
(Autor unbekannt)

Im Namen der Gemeindevertretung:

Bürgermeister Josef Naderer

Folge 14/2011 - 20.12.2011
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OÖVV - MOBITIPP

Öffnungszeiten ASZ
während der Weihnachtsfeiertage

Wichtiges aus der letzten 
Gemeinderatssitzung

Das ASZ hat während der Weihnachtsfeiertage wie folgt 
geöffnet:
Samstag, 	 24. Dezember 2011 -		 geschlossen!
Dienstag, 	 27. Dezember 2011 -		 8.00 - 18.00 Uhr 
Freitag, 	 30. Dezember 2011 -		 8.00 - 18.00 Uhr 
Samstag, 	 31. Dezember 2011 -		 8.00 - 12.00 Uhr
Freitag, 	   6. Jänner 2012  - 		 geschlossen!
Samstag, 	   7. Jänner 2012 - 		 8.00 - 12.00 Uhr
Bitte beachten - Biomüllentsorgung durch Herrn Inreiter:
Freitag, 6. Jänner 2012 - keine Entsorgung!
Der Biomüll wird am Samstag, 7. Jänner 2012 abgeholt. 

Wie Sie den Medien entnehmen konnten, ist die Firma 
"Mywave" untergetaucht und hat ihre Kunden ohne wei-
tere Information stehen gelassen. Sowohl für die Gemein-
de als auch für alle Nutzer dieses Internetanbieters kam 
dieser Umstand sehr überaschend.  Bedauerlicherweise 
gibt es auch in Tragwein viele Betroffene. 

Obwohl es außerhalb der Verantwortung der Gemeinde 
liegt, bemühen wir uns um eine Lösung. Es gab bereits 
konkrete Gespräche mit einem regionalen Anbieter, der 
die ehemaligen Kunden von Mywave betreuen würde. 
Die Weiterverwendung der technischen Ausrüstung wäre 
möglich. 
Wir ersuchen Betroffene, die eine Weiterversorgung mit 
Funkinternet wünschen, sich telefonisch im Sekretariat 
des Gemeindeamtes unter (07263) 88255-11 zu melden 
um eine Kundenliste an den neuen Anbieter übermitteln 
zu können. Die Firma würde in Folge zur Vertragserstel-
lung mit den Kunden Kontakt aufnehmen. 

Versorgung Funkinternet

OÖ Burgenmuseum Reichenstein GmbH
Für Errichtung und Betrieb des Burgenmuseums in Rei-
chenstein befindet sich eine Gesellschaft in Gründung. 
Die Gemeinde Tragwein ist einer der Gesellschafter. 
Bgm. Naderer hat den Gemeinderat über die aktuellen 
Schritte informiert. Im Frühjahr soll mit den Bauarbeiten 
für das neue Museumsgebäude bei der Burgruine Rei-
chenstein begonnen werden.
Voranschlag 2012
Der Gemeinderat hat das Haushaltsbudget für das Fi-
nanzjahr 2012 einstimmig beschlossen.
Im ordentlichen Haushalt sind Einnahmen in Höhe von  
€ 4,387.600 und Ausgaben von € 4,559.100,00 vorgese-
hen. Es ergibt sich somit  ein Abgang von € 171.500,00, 
dieser Fehlbetrag konnte gegenüber dem Vorjahr verrin-
gert werden. 
Der außerordentliche Haushalt sieht Einnahmen  von        
€ 913.000,00 und Ausgaben von € 866.000,00 vor. 
Der Gemeinderat hat den Voranschlag der VFI & Co. KG 
einstimmig genehmigt.
Vergabe der Kassenkredite
Der Gemeinderat hat mehrheitlich beschlossen, Kassen-
kredite in Höhe von € 700.000,00 aufgrund der durch-
geführten Anbotslegung beim Bestbieter Raiffeisenbank 
Region Pregarten € 625.000,00 und bei der Volksbank 
Linz-Wels-Mühlviertel € 75.000,00 zu den angebotene-
nen Konditionen aufzunehmen.

Jugendtaxi
Der Gemeinderat hat die Weiterführung der Aktion Ju-
gendtaxi für das Jahr 2012 beschlossen. Jugendliche zwi-
schen 16 und 19 Jahren, welche ihren Hauptwohnsitz in 
Tragwein haben, können wöchentlich einen Jugendta-
xischein im Wert von € 4,00 beim Gemeindeamt abho-
len. Die Anzahl der Gutscheine ist auf 20 beschränkt.

Hackschnitzelheizung für die FF Hinterberg
Der Gemeinderat hat den Finanzierungsplan für die 
Hackschnitzelheizung der Freiwilligen Feuerwehr Hinter-
berg in der Höhe von € 50.530,00 einstimmig beschlos-
sen. Der dazugehörige Hackschnitzelbunker wurde von 
der FF Hinterberg errichtet. In der ersten Heizperiode 
werden Hackschnitzel von Mitgliedern der Feuerwehr 
sogar kostenlos zur Verfügung gestellt.

Überlassung von Dachflächen kommunaler Gebäude
Um einen Beitrag zum aktiven Klimaschutz zu leisten, hat 
der Gemeinderat den einstimmigen Grundsatzbeschluss 
gefasst, zum Betrieb von Photovoltaikanlagen die Dach-
flächen der Volksschule, des Gemeindeamtes und der    
FF Tragwein dem Betreiber Helios Sonnenstrom GmbH 
zu überlassen. Die Gemeinde erhält dafür eine Entschä-
digung, die sich nach der Größe der benutzten Dachflä-
che richtet. Nach Ablauf der Vertragsdauer kann die Ge-
meinde den Strom selbst verbrauchen.

Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2011

Am 11. Dezember 2011 tritt ein neuer Fahrplan in Kraft. 
Änderungen auf Ihrer Linie sind dadurch möglich. Um 
sicher auf dem aktuellen Stand zu sein, sollten Sie sich 
schon jetzt Ihren neuen Fahrplan besorgen. 

Liniennummer	 Streckenbezeichnung (Streckenverlauf)
340-342	 Linz-Gallneukirchen-Pregarten-Bad Zell-		
		  Königswiesen/Unterweißenbach-Kalten-		
		  berg
354		  Bad Zell-Tragwein-Schwertberg-Perg

Sie erhalten die Fahrpläne für Ihren Ort:
•	auf der Homepage des OÖVV (www.ooevv.at) über 
	 Fahrplandownload - einfach die Liniennummer einge-	
	 ben und weiter mit „suchen“
•	auf Ihrem Gemeindeamt
•	bei MobiTipp Perg anfordern



29. Int. Jännerrallye 2012
5. - 7. Jänner 2012

Bücherei Tragwein

Friedenslicht

Norbert-Eder-Halle
Abweichend von den regulären Öffnungszeiten und dem 
Belegungsplan ist an folgenden Tagen kein Betrieb:

	 24. Dezember 2011 - Heiliger Abend
	 25. Dezember 2011 - Christtag
	 31. Dezember 2011 - Silvester

In den Schulferien ist die Eishalle täglich von
14.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Wie jedes Jahr kann auch heuer das Friedenslicht aus 
Bethlehem am Samstag, dem 24. Dezember in der Zeit 
von 8.00 bis 11.30 Uhr bei der Dienststelle des Roten 
Kreuzes, Schulstraße 10,  abgeholt werden. 

Vom  5. bis 7. Jänner 2012 findet die 29. Int. Jännerrallye 
2012 statt. Zum ersten Mal zählt eine österreichische Ral-
lyeveranstaltung zu einem der 12 Europameisterschafts-
läufe und steht damit noch stärker im internationalen 
Rampenlicht. 
Es werden an die 300 Journalisten und Reporter aus dem 
In- und Ausland erwartet, womit eine umfangreiche Be-
richterstattung garantiert ist.
Die Sonderprüfungen 17 und 18 - Startzeiten 13.49 Uhr 
und 16.07 Uhr werden am 7. Jänner 2012 auch durch das 
Gemeindegebiet Tragwein führen und sehen folgende 
Streckenführung vor:

Güterweg: Reihofer, Lugendorf, Schmierreith, Hinterberg

Diese Verkehrswege werden am 7. Jänner 2012 
von 12.00 bis 18.30 Uhr gesperrt sein!

Entsprechendende Sicherheitsvorkehrungen insbeson-
dere Absperrungen werden und wurden zum Teil schon 
vorbereitet. 
Beim Besuch der Veranstaltung ersuchen wir folgende 
grundsätzliche Verhaltensregeln strikt einzuhalten:

• Der Aufenthalt für Zuschauer während des Rennens 	
   ist nur in den ausgewiesenen Zuschauerzonen gestattet.
• Das Betreten der Sonderprüfungsstrecken während 	
   des Rennens ist strengstens verboten.
• Das Überqueren der Sonderprüfungsstrecken während 	
   des Rennens ist strengstens verboten.
• Den Anweisungen des Sicherheitspersonals und der 	
   Exekutive ist unbedingt Folge zu leisten.
• Für die Entsorgung des Abfalls verwenden Sie die da-	
   für bereit gestellten Behältnisse.

Der Rallye Club Mühlviertel als Veranstalter ladet Sie zum 
Besuch der Jännerrallye 2012 sehr herzlich ein und be-
dankt sich bei allen Anrainern für die gute Zusammenar-
beit und für ihr Verständnis.

An Zerstreuung lässt es uns die Welt nicht fehlen. 
Wenn ich lese, will ich mich sammeln. 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

Rechtzeitig zur Weihnachts-(ferien)zeit sind neue Kinder-
bücher, Spiele und Erwachsenenlektüren eingetroffen. 
Nutzen auch Sie das große Angebot und verbringen damit 
gemütliche Stunden zu Hause. 
Die Bücherei ist während der Weihnachtsferien zu den 
gewohnten Zeiten geöffnet. 

Donnerstag 16.30 - 18.30 Uhr 
Sonntag von 8.30 bis 11.00 Uhr 

Das Büchereiteam Tragwein bedankt sich bei all seinen 
Leserinnen und Lesern für die zahlreichen Besuche im 
Jahr 2011 und wünscht allen eine frohe und gesegnete 
Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Die STIWA Group ist mit über 1.100 Mitarbeiter/innen 
weltweit tätig und führend in Hochleistungsautomation. 
Für den Standort Hagenberg wird gesucht:

 Projektleiter/in technische Softwarentwicklung
Projektleiter/in Applikationstechnik

Näheres zum Aufgabengebiet bzw. Anforderungsvoraus-
setzungen erfahren Sie auf: 
www.stiwa.com/de/unternehmen/jobs-karriere
Ihre aussagekräftige Bewerbung richten Sie bitte an:
STIWA Holding GmbH
z.Hd. Herrn Ing. Mag. Hannerer (Personalabteilung)
Salzburger Straße 52, 4800 Attnang-Puchheim
Tel. (07674) 603-286
E-Mail: jobs@stiwa.com

Stellenausschreibungen

Ärztenotdienst
Den ärztlichen Bereitschaftsdienst des Roten Kreuzes er-
reichen Sie Tag und Nacht unter Telefon 141. 
Dort erfahren Sie, welcher praktische Arzt sich gerade im 
Dienst befindet.

Die Fa. Poschacher Dachdeckerei & Spenglerei GmbH & 
CO KG ist als Dachdecker-, Spengler- und Flachdachspezi-
alist seit Jahrzehnten erfolgreich und bietet motivierten, 
jungen Menschen (m/w) eine Top-Ausbildung als

Dachdecker- und/oder
Spenglerlehrling

Falls Sie Interesse haben, bewerben Sie sich schriftlich 
(mit Lebenslauf, Foto und Zeugnis) und vereinbaren Sie 
gleichzeitig einen Schnuppertermin.
Herr Schaschinger
Gewerbestraße 2, 4310 Mauthausen
Tel. (07238) 3335-22
E-Mail: johann.schaschinger@poschacher.at
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Die Rettungsgasse rettet im Ernstfall Leben, denn sie er-
möglicht ein viel schnelleres Ankommen der Einsatzkräfte 
als bisher. Ab 1.1.2012 wird sie Pflicht, doch wie verhält 
man sich im Ernstfall richtig?

Rettungsgassen sind ab 1. Jänner 2012 bei Staubildung 
Pflicht auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen, 
also im Wesentlichen dort, wo eine Vignette benötigt 
wird. Rettung, Feuerwehr, Polizei und sonstige Einsatz-
kräfte sind dadurch um bis zu vier Minuten schneller am 
Unfallort – die Überlebenschancen von schwer verletzten 
Unfallopfern steigen um bis zu 40 Prozent.

Was müssen Sie tun?
Alle Verkehrsteilnehmer auf der linken Spur müssen sich 
möglichst weit links zur Fahrbahn einordnen. 
Verkehrsteilnehmer auf der rechten Spur müssen so weit 
nach rechts wie notwendig. Dabei darf und soll der Pan-
nenstreifen befahren werden. 
Bei mehrspurigen Fahrbahnen gilt: Fahrzeuge auf der lin-
ken Spur nach links, alle anderen nach rechts.

Die fünf wichtigsten Fragen und 
Antworten zur Rettungsgasse:

1. Wann ist die Rettungsgasse zu bilden?
Die Rettungsgasse muss bei Staubildung oder stocken-
dem Verkehr vorausschauend und umgehend gebildet 
werden – auch wenn weit und breit noch kein Einsatz-
fahrzeug in Sicht ist. 
Grund dafür ist: Wird die Rettungsgasse erst bei Heran-
nahen eines Einsatzfahrzeuges gebildet, kosten die Aus-
weichmanöver wertvolle Zeit, die im Ernstfall entschei-
dend sein kann.
Die Ursache des Staus spielt dabei keine Rolle. Egal ob 
Unfall oder einfach nur Verkehrsüberlastung – bei Stau-
bildung muss die Rettungsgasse IMMER gebildet werden. 
Rettungsfahrzeuge müssen einen Stau auch dann schnell 
und ungehindert passieren können, wenn sie zu einem 
völlig anderen Einsatzort müssen und die Autobahn als 
Weg benützen oder ob sie mit einem Notfallspatienten 
auf dem Weg ins Krankenhaus sind.

Rettungsgasse

2. Wer darf die Rettungsgasse benutzen?
Die Rettungsgasse darf ausnahmslos von Feuerwehr, Poli-
zei und Rettung sowie von Straßen- und Pannendiensten 
befahren werden. Mitglieder von Einsatzorganisationen 
(Sanitäter, Feuerwehrkameraden, etc.) dürfen die Ret-
tungsgasse nur im Einsatzfahrzeug befahren. Die miss-
bräuchliche Benützung der Rettungsgasse bzw. die Behin-
derung eines Einsatzfahrzeuges ist mit einer Geldstrafe 
von mindestens 72 bis maximal 2.180 Euro belegt. Nur im 
äußersten medizinischen Notfall – zum Beispiel, wenn ein 
Mitfahrender plötzlich einen Anfall oder Herzinfarkt erlei-
det – darf die Rettungsgasse auch von privaten Fahrzeu-
gen befahren werden. Ein notwendiger Spurwechsel und 
ein damit verbundenes Queren der Rettungsgasse ist nur 
dann erlaubt, wenn man sich auf der anderen Seite sicher 
wieder einordnen kann und die Rettungsgasse nicht blo-
ckiert. Vorsicht vor herannahenden Einsatzfahrzeugen!
3. Darf der Pannenstreifen für die Bildung der Rettungs-
    gasse benützt werden?
Ja, unbedingt. Für die Bildung der Rettungsgasse ist der 
Pannenstreifen zu befahren. Das Befahren des Pannen-
streifens ist aber nur für die Rettungsgasse erlaubt!
4. Was ist zu tun, wenn die Straßenbreite nicht aus-   
    reicht, um eine Rettungsgasse zu bilden?
Der Großteil der Autobahnen und Schnellstraßen ist aus-
reichend breit, um eine Rettungsgasse zu bilden – der 
Pannenstreifen soll dabei mitbenützt werden. In Ausnah-
mefällen, wenn die Bildung einer Rettungsgasse gar nicht 
möglich ist (zum Beispiel Engstellen in Tunneln oder im 
Baustellenbereich) gilt wie bisher: Der Feuerwehr, Ret-
tung und Polizei ist so schnell und gut wie möglich Platz 
zu machen! 
ACHTUNG: Verkehrsteilnehmer/innen sind auch dann zur 
Bildung einer Rettungsgasse verpflichtet, wenn sich vor-
ausfahrende Fahrzeuge nicht daran halten und noch keine 
Rettungsgasse gebildet haben!
5. Motorräder dürfen bisher am Stau vorbeifahren. 
    Dürfen sie auch die Rettungsgasse benützen?
Nein. Auch Motorräder müssen die Rettungsgasse bilden 
und dürfen sie keinesfalls befahren. 

Bilder: ASFINAG. Mehr Informationen: www.rettungsgasse.at




